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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.2006

Rechtssatz

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist die Beibehaltung des Familienwohnsitzes aus der Sicht

einer Erwerbstätigkeit, die in unüblicher Entfernung von diesem Wohnsitz ausgeübt wird, niemals durch die

Erwerbstätigkeit, sondern immer durch Umstände veranlasst, die außerhalb dieser Erwerbstätigkeit liegen. Beru2iche

Veranlassung der mit einer doppelten Haushaltsführung verbundenen Mehraufwendungen des Steuerp2ichtigen und

deren daraus resultierende Quali5zierung als Werbungskosten liegt nach dieser ständigen Rechtsprechung nur dann

vor, wenn dem Steuerp2ichtigen die Verlegung des Familienwohnsitzes an den Ort seiner Beschäftigung nicht

zuzumuten ist, wobei die Unzumutbarkeit unterschiedliche Ursachen haben kann. Solche Ursachen müssen aus

Umständen resultieren, die von erheblichem objektiven Gewicht sind. Momente bloß persönlicher Vorliebe für die

Beibehaltung des Familienwohnsitzes reichen nicht aus (vgl. etwa die Erkenntnisse vom 20. Dezember 2000,

97/13/0111, vom 27. Mai 2003, 2001/14/0121, vom 20. April 2004, 2003/13/0154, und vom 18. Oktober 2005,

2005/14/0046). Der Grund, warum Aufwendungen für Familienheimfahrten dennoch als Werbungskosten

berücksichtigt werden, liegt darin, dass derartige Aufwendungen so lange als durch die Erwerbstätigkeit veranlasst

gelten, als eine Wohnsitzverlegung nicht zugemutet werden kann. Die Unzumutbarkeit kann ihre Ursachen sowohl in

der privaten Lebensführung haben als auch in der weiteren Erwerbstätigkeit des Steuerp2ichtigen oder in der

Erwerbstätigkeit des Ehegatten. Solche Umstände können auch eine auf Dauer angelegte doppelte Haushaltsführung

rechtfertigen (vgl. Hofstätter/Reichel, Die Einkommensteuer, Kommentar, § 16 Abs. 1 Z. 6, Tz 3, mit Hinweisen auf die

hg. Rechtsprechung).

Im RIS seit

28.12.2006

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at
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